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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
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4. Hauptstück 
Straf- und Schlussbestimmungen 

§ 38. Strafbestimmungen 
§ 39. Verbot der Tierhaltung 
§ 40. Verfall 
§ 41. Tierschutzombudsperson 
§ 41a. Tierschutzkommission, Tierschutzarbeitsplan und Tierschutzbericht 
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§ 47. Notifikation 
§ 48. Vollziehungsklausel 

 

1. Hauptstück 1. Hauptstück 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Zielsetzung Zielsetzung 
§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des 

Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für 
das Tier als Mitgeschöpf. 

§ 1. (1) Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des 
Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für 
das Tier als Mitgeschöpf. 

 (2) Dieses Bundesgesetz dient ferner der Umsetzung und Durchführung von 
Rechtsakten der Europäischen Union, die den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
betreffen und in der Anlage genannt werden. 

Förderung des Tierschutzes Förderung des Tierschutzes 
§ 2. ... § 2. ... 

Geltungsbereich Geltungsbereich 
§ 3. (1) bis (4) ... § 3. (1) bis (4) ... 

 Vollziehung von Verordnungen der Europäischen Union 
 § 3a. (1) Die in der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakte 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
der Europäischen Union sind samt Änderungsrechtsakten, delegierten 
Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten im Rahmen dieses Bundesgesetzes zu 
vollziehen. 

 (2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat die Anlage durch Verordnung – sofern die Haltung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren erfasst ist, im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus – zu aktualisieren. 

 (3) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz kann unter Bedachtnahme auf die Zielsetzung dieses 
Bundesgesetzes durch Verordnung nähere Vorschriften zur Durchführung der in 
der Anlage genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen 
Union samt Änderungsrechtsakten, delegierten Rechtsakten und 
Durchführungsrechtsakten in sinngemäßer Anwendung der §§ 24, 27, 31, 32 und 
35 erlassen. Sofern die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere betroffen ist, ist 
das Einvernehmen der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und 
Tourismus herzustellen. Im Hinblick auf die Ausstattung von Schlachthöfen ist 
das Einvernehmen mit der Bundesministerin für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort herzustellen. 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 
§ 4. ... § 4. ... 

Verbot der Tierquälerei Verbot der Tierquälerei 
§ 5. (1) ... § 5. (1) ... 
(2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer (2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer 

 1. Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier 
oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst 
verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im 
Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder 
mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht 
nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit 
auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen 
oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen: 

 1. Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier 
oder dessen Nachkommen mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst 
verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im 
Zusammenhang mit genetischen Anomalien insbesondere eines oder 
mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nachkommen nicht 
nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit 
auftreten oder physiologische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen 
oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen: 

 a) Atemnot,  a) Atemnot, 
 b) Bewegungsanomalien,  b) Bewegungsanomalien, 
 c) Lahmheiten,  c) Lahmheiten, 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 d) Entzündungen der Haut,  d) Entzündungen der Haut, 
 e) Haarlosigkeit,  e) Haarlosigkeit, 
 f) Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut,  f) Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut, 
 g) Blindheit,  g) Blindheit, 
 h) Exophthalmus,  h) Exophthalmus, 
 i) Taubheit,  i) Taubheit, 
 j) Neurologische Symptome,  j) Neurologische Symptome, 
 k) Fehlbildungen des Gebisses,  k) Fehlbildungen des Gebisses, 
 l) Missbildungen der Schädeldecke,  l) Missbildungen der Schädeldecke, 
 m) Körperformen, bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen 

werden muss, dass natürliche Geburten nicht möglich sind, oder 
 m) Körperformen, bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen 

werden muss, dass natürliche Geburten nicht möglich sind; 
Tiere mit Qualzuchtmerkmalen importiert, erwirbt, vermittelt, 
weitergibt oder ausstellt; 

 

 2. die Aggressivität und Kampfbereitschaft von Tieren durch einseitige 
Zuchtauswahl oder durch andere Maßnahmen erhöht; 

 2. die Aggressivität und Kampfbereitschaft von Tieren durch einseitige 
Zuchtauswahl oder durch andere Maßnahmen erhöht; 

 3.a) Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder oder elektrisierende oder 
chemische Dressurgeräte verwendet oder 

 3.a) Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder oder elektrisierende oder 
chemische Dressurgeräte verwendet oder 

 b) technische Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen verwendet, die 
darauf abzielen, das Verhalten eines Tieres durch Härte oder durch 
Strafreize zu beeinflussen oder 

 b) technische Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen verwendet, die 
darauf abzielen, das Verhalten eines Tieres durch Härte oder durch 
Strafreize zu beeinflussen oder 

 c) Halsbänder mit einem Zugmechanismus verwendet, der durch 
Zusammenziehen das Atmen des Hundes erschweren kann; 

 c) Halsbänder mit einem Zugmechanismus verwendet, der durch 
Zusammenziehen das Atmen des Hundes erschweren kann; 

 4. ein Tier auf ein anderes Tier hetzt oder an einem anderen Tier auf 
Schärfe abrichtet; 

 4. ein Tier auf ein anderes Tier hetzt oder an einem anderen Tier auf 
Schärfe abrichtet; 

 5. Tierkämpfe organisiert oder durchführt;  5. Tierkämpfe organisiert oder durchführt; 
 6. Hunderennen auf Asphalt oder anderen harten Bodenbelägen 

veranstaltet; 
 6. Hunderennen auf Asphalt oder anderen harten Bodenbelägen 

veranstaltet; 
 7. einem Tier Reiz- oder Dopingmittel zur Steigerung der Leistung von 

Tieren, insbesondere bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen 
Veranstaltungen, zuführt; 

 7. einem Tier Reiz- oder Dopingmittel zur Steigerung der Leistung von 
Tieren, insbesondere bei sportlichen Wettkämpfen oder ähnlichen 
Veranstaltungen, zuführt; 

 8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen 
Zwecken und Veranstaltungen heranzieht, sofern damit Schmerzen, 
Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier verbunden sind; 

 8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen 
Zwecken und Veranstaltungen heranzieht, sofern damit Schmerzen, 
Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier verbunden sind; 

198/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

6 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  7 von 25 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich 

Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier verbunden 
sind; 

 9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich 
Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier verbunden 
sind; 

 10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder 
einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, 
Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt; 

 10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder 
einer Bewegungseinschränkung aussetzt und ihm dadurch Schmerzen, 
Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt; 

 11. einem Tier Nahrung oder Stoffe vorsetzt, mit deren Aufnahme für das 
Tier offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst 
verbunden sind; 

 11. einem Tier Nahrung oder Stoffe vorsetzt, mit deren Aufnahme für das 
Tier offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst 
verbunden sind; 

 12. einem Tier durch Anwendung von Zwang Nahrung oder Stoffe 
einverleibt, sofern dies nicht aus veterinärmedizinischen Gründen 
erforderlich ist; 

 12. einem Tier durch Anwendung von Zwang Nahrung oder Stoffe 
einverleibt, sofern dies nicht aus veterinärmedizinischen Gründen 
erforderlich ist; 

 13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen 
Tieres in einer Weise vernachlässigt oder gestaltet, dass für das Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in schwere 
Angst versetzt wird; 

 13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen 
Tieres in einer Weise vernachlässigt oder gestaltet, dass für das Tier 
Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in schwere 
Angst versetzt wird; 

 14. ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes nicht heimisches Wildtier 
aussetzt oder verlässt, um sich seiner zu entledigen; 

 14. ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes nicht heimisches Wildtier 
aussetzt oder verlässt, um sich seiner zu entledigen; 

 14a. ein in Gefangenschaft gezüchtetes Wildtier aussetzt, das zum Zeitpunkt 
des Aussetzens in freier Natur nicht überlebensfähig ist; 

 14a. ein in Gefangenschaft gezüchtetes Wildtier aussetzt, das zum Zeitpunkt 
des Aussetzens in freier Natur nicht überlebensfähig ist; 

 15. lebenden Tieren Gliedmaßen abtrennt;  15. lebenden Tieren Gliedmaßen abtrennt; 
 16. Fanggeräte so verwendet, dass sie nicht unversehrt fangen oder nicht 

sofort töten, 
 16. Fanggeräte so verwendet, dass sie nicht unversehrt fangen oder nicht 

sofort töten, 
 17. an oder mit einem Tier eine geschlechtliche Handlung vollzieht.  17. an oder mit einem Tier eine geschlechtliche Handlung vollzieht. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
Verbot der Tötung Verbot der Tötung 

§ 6. (1) und (2) ... § 6. (1) und (2) ... 
 (2a) Das Schreddern von lebendigen Küken ist verboten. Ebenso ist das 

Töten lebensfähiger Küken verboten, sofern diese nicht der Futtergewinnung 
dienen; dieser Verwendungszweck ist jederzeit auf Verlangen von der Brüterei 
der Bezirksverwaltungsbehörde nachzuweisen. 

 (2b) Im Falle einer Anwendung einer geschlechtlichen 
Früherkennungsmethode während der Brut und der Aussortierung von Küken im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Embryonalstadium ist dies ab dem 7. Bebrütungstag nur mit Betäubung erlaubt. 
Nach dem 14. Bebrütungstag ist die Aussortierung verboten. 

 (2c) Die Tötung sowie das Verbringen zum Zweck der Schlachtung von 
Säugetieren, die sich offensichtlich im letzten Drittel der Trächtigkeit befinden, ist 
verboten. Das Verbot gilt nicht, wenn die Tötung eines solchen Tieres im 
Einzelfall nach tierärztlicher Indikation geboten ist und überwiegende Gründe 
des Tierschutzes der Tötung bzw. dem Verbringen zum Zweck der Schlachtung 
nicht entgegenstehen. 

(3) bis (5) ... (3) bis (5) ... 
Verbot von Eingriffen an Tieren Verbot von Eingriffen an Tieren 

§ 7. (1) Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder 
der fachgerechten Kennzeichnung von Tieren in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Rechtsvorschriften dienen, sind verboten, insbesondere 

§ 7. (1) Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder 
der fachgerechten Kennzeichnung von Tieren in Übereinstimmung mit den 
anwendbaren Rechtsvorschriften dienen, sind verboten, insbesondere 

 1. Eingriffe zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines 
Tieres, 

 1. Eingriffe zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines 
Tieres, 

 2. das Kupieren des Schwanzes,  2. das Kupieren des Schwanzes, 
 3. das Kupieren der Ohren,  3. das Kupieren der Ohren, 
 4. das Durchtrennen der Stimmbänder,  4. das Durchtrennen der Stimmbänder, 
 5. das Entfernen der Krallen und Zähne,  5. das Entfernen der Krallen und Zähne, 
 6. das Kupieren des Schnabels  6. das Kupieren des Schnabels, 

.  7. das Scheren der Vibrissen. 

(2) bis (4) ... (2) bis (4) ... 
(5) Das Ausstellen, der Import, der Erwerb, die Vermittlung und die 

Weitergabe von Hunden, die nach dem 1. Jänner 2008 geboren und an deren 
Körperteilen Eingriffe vorgenommen wurden, die in Österreich verboten sind, ist 
verboten. Das wissentliche Verbringen von in Österreich geborenen Hunden ins 
Ausland zum Zwecke der Vornahme von Eingriffen, die in Österreich verboten 
sind, ist verboten. 

 

(6) ... (6) ... 
Verbot der Weitergabe, der Veräußerung und des Erwerbs bestimmter Tiere Verbot der Weitergabe, des Erwerbs, des Imports sowie der Ausstellung 

bestimmter Tiere 
§ 8. Es ist verboten, ein Tier, für das ein Weiterleben mit nicht behebbaren § 8. (1) Es ist verboten, ein Tier, für das ein Weiterleben mit nicht 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Qualen verbunden ist, zu einem anderen Zweck als zur unverzüglichen 
schmerzlosen Tötung weiterzugeben, zu veräußern oder zu erwerben. Der 
Erwerber hat ein solches Tier unverzüglich schmerzlos zu töten oder töten zu 
lassen. 

behebbaren Qualen verbunden ist, zu einem anderen Zweck als zur 
unverzüglichen schmerzlosen Tötung weiterzugeben, zu veräußern oder zu 
erwerben. Der Erwerber hat ein solches Tier unverzüglich schmerzlos zu töten 
oder töten zu lassen. 

 (2) Es ist verboten, Tiere mit Qualzuchtmerkmalen zu importieren, zu 
erwerben, zu vermitteln, weiterzugeben, auszustellen oder zu bewerben bzw. in 
der Werbung abzubilden. Davon ausgenommen ist die Vermittlung und die 
Weitergabe von Tieren im Sinne des § 30 Abs. 1 sowie von einzelnen, individuell 
bestimmten Tieren im Sinne des § 8a Abs. 2 Z 5 durch den Halter oder eine 
gemäß § 30 mit den Pflichten eines Halters betraute Person und die Weitergabe 
im Wege der Erbschaft. 

 (3) Das Ausstellen, der Import, der Erwerb, die Vermittlung und die 
Weitergabe von Hunden, die nach dem 1. Jänner 2008 geboren und an deren 
Körperteilen Eingriffe vorgenommen wurden, die in Österreich verboten sind, ist 
verboten. Davon ausgenommen ist die Vermittlung und die Weitergabe von 
Hunden im Sinne des § 30 Abs. 1 sowie von einzelnen, individuell bestimmten 
Hunden im Sinne des § 8a Abs. 2 Z 5 durch den Halter oder eine gemäß § 30 mit 
den Pflichten eines Halters betraute Person und die Weitergabe im Wege der 
Erbschaft. Das wissentliche Verbringen von in Österreich geborenen Hunden ins 
Ausland zum Zwecke der Vornahme von Eingriffen, die in Österreich verboten 
sind, ist verboten. 

Verkaufsverbot von Tieren Verkaufsverbot von Tieren 
§ 8a. (1) ... § 8a. (1) ... 
(2) Das öffentliche Feilhalten, Feil- oder Anbieten zum Kauf oder zur 

Abgabe (Inverkehrbringen) von Tieren ist nur in folgenden Fällen gestattet: 
(2) Das öffentliche Anbieten von Tieren zum Kauf oder zur sonstigen 

Abgabe ist nur in folgenden Fällen gestattet: 
 1. im Rahmen einer gemäß §§ 29 Abs. 1 und 31 Abs. 1 genehmigten 

Haltung oder 
 1. im Rahmen eines gemäß §§ 29 Abs. 1 bewilligten Tierheims, oder 

    2. im Rahmen einer gemäß § 31 Abs. 1 bewilligten Haltung bzw. durch den 
Inhaber einer Bewilligung gemäß § 31a Abs. 3, oder 

 2. durch Züchter, die gemäß § 31 Abs. 4 diese Tätigkeit gemeldet haben, 
sofern sie nicht auf Grund einer Verordnung von dieser Verpflichtung 
ausgenommen sind, oder 

 3. durch Züchter, die gemäß § 31 Abs. 4 diese Tätigkeit gemeldet haben, 
eingeschränkt auf die von ihnen gezüchteten Tiere, oder die von der 
Meldepflicht gemäß § 31 Abs. 4 durch Verordnung ausgenommen sind, 
oder 

 3. im Rahmen oder zum Zweck der Land- und Forstwirtschaft bzw. von in  4. zum Zweck der Land- und Forstwirtschaft bzw. von in § 24 Abs. 1 Z 1 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 24 Abs. 1 Z 1 genannten Tieren oder genannten Tieren, oder 

 4. die Suche von Interessenten für einzelne, individuell bestimmte Tiere mit 
einem Alter von mehr als sechs Monaten bzw. für Hunde und Katzen bei 
denen die bleibenden Eckzähne bereits ausgebildet sind, die nicht bei 
ihrem bisherigen Halter bleiben können oder dürfen, durch den Halter 
oder eine gemäß § 30 mit den Pflichten eines Halters betraute Person, 
Vereinigung oder Institution, wobei bei Hunden nachzuweisen ist, dass 
diese seit mindestens sechzehn Wochen in der Heimtierdatenbank 
gemeldet sind. 

 5. die Suche von Interessenten für einzelne, individuell bestimmte Tiere mit 
einem Alter von mehr als sechs Monaten bzw. für Hunde und Katzen, bei 
denen die bleibenden Eckzähne bereits ausgebildet sind, die nicht bei 
ihrem bisherigen Halter bleiben können oder dürfen, durch den Halter 
oder eine gemäß § 30 mit den Pflichten eines Halters betraute Person, 
Vereinigung oder Institution, wobei bei Hunden nachzuweisen ist, dass 
diese seit mindestens sechzehn Wochen in der Heimtierdatenbank 
gemeldet sind. 

Dies gilt auch für derartige Aktivitäten im Internet. Dies gilt auch für derartige Aktivitäten im Internet. 
Hilfeleistungspflicht Hilfeleistungspflicht 

§ 9. ... § 9. ... 
Tierversuche Tierversuche 

§ 10. ... § 10. ... 
Transport von Tieren Transport von Tieren 

§ 11. (1) bis (3) ... § 11. (1) bis (3) ... 

2. Hauptstück 2. Hauptstück 
Tierhaltung Tierhaltung 

1. Abschnitt 1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

Anforderungen an den Halter Anforderungen an den Halter 
§ 12. (1) Zur Haltung von Tieren ist jeder berechtigt, der  § 12. (1) Zur Haltung von Tieren ist jeder berechtigt, der 
zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf 

gegründeten Verordnungen in der Lage ist, insbesondere auch über die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. 

 1. zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf 
gegründeten Verordnungen in der Lage ist, insbesondere auch über die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und 

    2. gegen den kein aufrechtes Tierhaltungsverbot gemäß § 39 Abs. 1 besteht. 
(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Grundsätze der Tierhaltung Grundsätze der Tierhaltung 

§ 13. (1) bis (3) ... § 13. (1) bis (3) ... 
Betreuungspersonen Betreuungspersonen 

§ 14. (1) ... § 14. (1) ... 
 (1a) Personen, gegen die ein aufrechtes Tierhaltungsverbot gemäß § 39 Abs. 

1 besteht, dürfen nicht als Betreuungspersonen tätig sein. 
(2) ... (2) ... 

Versorgung bei Krankheit oder Verletzung Versorgung bei Krankheit oder Verletzung 
§ 15. ... § 15. ... 

Bewegungsfreiheit Bewegungsfreiheit 
§ 16. (1) bis (3) ... § 16. (1) bis (3) ... 
(4) Rindern sind geeignete Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneter 

Auslauf oder Weidegang an mindestens 90 Tagen im Jahr zu gewähren, soweit 
dem nicht zwingende rechtliche oder technische Gründe entgegenstehen. Solche 
Gründe sind: 

(4) Rindern sind geeignete Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneter 
Auslauf oder Weidegang an mindestens 90 Tagen im Jahr zu gewähren. 

 1. das Nicht-Vorhandensein von geeigneten Weideflächen oder 
Auslaufflächen, 

 

 2. bauliche oder sonstige technische Gegebenheiten am Betrieb oder in 
einem bestehenden Ortsverband, 

 

 3. das Vorliegen öffentlich rechtlicher oder privatrechtlicher 
Beschränkungen oder 

 

 4. Sicherheitsaspekte für Menschen und Tiere, insbesondere beim Ein- und 
Austreiben der Tiere. 

 

(4a) Für die Inanspruchnahme der in Abs. 4 genannten Ausnahme gilt 
Folgendes: 

 

 1. Die Haltung von Rindern in zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt dieses 
Bundesgesetzes bestehenden Anlagen unter Gegebenheiten, die als 
zwingende rechtliche oder technische Gründe anzusehen sind, die der 
Gewährung geeigneter Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneten 
Auslaufes oder Weideganges an mindestens 90 Tagen im Jahr 
entgegenstehen, ist der Behörde vom Halter bis zum 31. Dezember 2019 
zu melden. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 2. Tritt bei Anlagen, die bisher die Bewegungsmöglichkeiten in 

ausreichendem Ausmaß bieten ein Grund gemäß Abs. 4 Z 1 – 4 auf, so ist 
die Inanspruchnahme der Ausnahme der Behörde binnen vier Wochen 
nach Eintritt des Ereignisses zu melden. Gleiches gilt auch für den 
Umbau oder Neubau von Anlagen gemäß Z 1, der aufgrund höherer 
Gewalt erforderlich wird. 

 

(5) Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, an der Kette oder in 
sonst einem angebundenen Zustand gehalten werden. Jedenfalls nicht als 
Anbindehaltung gilt das Führen von Hunden an der Leine, das Anbinden im 
Rahmen von rechtskonformen Hundeausbildungsmaßnahmen, 
Katastropheneinsätzen oder Einsätzen als Dienst-, Assistenz- oder Therapiehund 
sowie das kurzfristige Anbinden von mitgeführten Hunden vor Plätzen oder 
Gebäuden, die mit Hunden nicht betreten werden dürfen. 

(5) Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, an der Kette oder in 
sonst einem angebundenen Zustand gehalten werden. Jedenfalls nicht als 
Anbindehaltung gilt das Führen von Hunden an der Leine, das Anbinden im 
Rahmen von rechtskonformen Hundeausbildungsmaßnahmen, 
Katastropheneinsätzen oder Einsätzen als Dienst-, Assistenz- oder Therapie-, 
Hüte oder Herdenschutzhund sowie das kurzfristige Anbinden von mitgeführten 
Hunden vor Plätzen oder Gebäuden, die mit Hunden nicht betreten werden 
dürfen. 

(6) ... (6) ... 
Füttern und Tränken Füttern und Tränken 

§ 17. (1) bis (5) ... § 17. (1) bis (5) ... 
Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen 

§ 18. (1) bis (11) ... § 18. (1) bis (11) ... 
Die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz Die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz 

§ 18a. (1) bis (14) ... § 18a. (1) bis (14) ... 
Nicht in Unterkünften untergebrachte Tiere Nicht in Unterkünften untergebrachte Tiere 

§ 19. ... § 19. ... 
Kontrollen Kontrollen 

§ 20. (1) bis (4) ... § 20. (1) bis (4) ... 
Aufzeichnungen Aufzeichnungen 

§ 21. (1) und (2) ... § 21. (1) und (2) ... 
Zuchtmethoden Zuchtmethoden 

§ 22. (1) und (2) ... § 22. (1) und (2) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bewilligungen Bewilligungen 

§ 23. (1) bis (3) ... § 23. (1) bis (3) ... 

2. Abschnitt 2. Abschnitt 
Besondere Bestimmungen Besondere Bestimmungen 

Tierhaltungsverordnung Tierhaltungsverordnung 
§ 24. (1) bis (3) ... § 24. (1) bis (3) ... 

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Zuchtkatzen Kennzeichnung und Registrierung von Hunden und Zuchtkatzen 
§ 24a. (1) bis (7) ... § 24a. (1) bis (7) ... 

 (8) Organe von Gebietskörperschaften sind ermächtigt, zum Zweck der 
Administrierung der Hundeabgabe folgende Daten der Datenbank zu 
verarbeiten: 

    1. Name des Halters 
    2. Adresse des Halters 
    3. Geburtsdatum des Halters 
    4. Name des Hundes 
    5. Rasse des Hundes 
    6. Geburtsdatum des Hundes 
    7. Chipnummer 
 Die verarbeiteten Daten sind 20 Jahre nach dem Geburtsjahr des Hundes zu 

löschen. 
Wildtiere Wildtiere 

§ 25. (1) Wildtiere, die – etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, 
Bewegungsbedürfnis oder Sozialverhalten – besondere Ansprüche an die Haltung 
stellen, dürfen bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen nur auf 
Grund einer binnen zwei Wochen vorzunehmenden Anzeige der Wildtierhaltung 
bei der Behörde gehalten werden. In Gehegen, in denen Schalenwild (§ 24 Abs. 1 
Z 1) gehalten wird, darf dieses bei Erfüllung der vorgeschriebenen 
Voraussetzungen ebenfalls nur auf Grund einer Anzeige der Wildtierhaltung bei 
der Behörde gehalten werden. Die Anzeige hat den Namen und die Anschrift des 
Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere, den Ort der Haltung und 

§ 25. (1) Wildtiere, die – etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, 
Bewegungsbedürfnis oder Sozialverhalten – besondere Ansprüche an die Haltung 
stellen, dürfen bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen nur auf 
Grund einer binnen zwei Wochen vorzunehmenden Anzeige der Wildtierhaltung 
bei der Behörde gehalten werden. In Gehegen, in denen Schalenwild (§ 24 Abs. 1 
Z 1) gehalten wird, darf dieses bei Erfüllung der vorgeschriebenen 
Voraussetzungen ebenfalls nur auf Grund einer Anzeige der Wildtierhaltung bei 
der Behörde gehalten werden. Die Anzeige hat den Namen und die Anschrift des 
Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere, den Ort der Haltung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
weitere Angaben zu enthalten, die zur Beurteilung durch die Behörde erforderlich 
sind; das Nähere ist durch Verordnung der Bundesministerin/des 
Bundesministers für Gesundheit und Frauen, in Bezug auf Gehege, in denen 
Schalenwild ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, zu regeln. 

weitere Angaben zu enthalten, die zur Beurteilung durch die Behörde erforderlich 
sind. Weiters ist auch die Beendigung der Haltung binnen 14 Tagen anzuzeigen. 
Das Nähere ist durch Verordnung der Bundesministerin/des Bundesministers für 
Gesundheit und Frauen, in Bezug auf Gehege, in denen Schalenwild 
ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, zu regeln. 

(2) bis (5) ... (2) bis (5) ... 
Haltung von Tieren in Zoos Haltung von Tieren in Zoos 

§ 26. (1) bis (3) ... § 26. (1) bis (3) ... 
Haltung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen Haltung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen 

§ 27. (1) und (2) ... § 27. (1) und (2) ... 
(3) Die Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen, Varietés und 

ähnlichen Einrichtungen, insbesondere auch die Erhöhung der Zahl der Tiere oder 
die Haltung anderer als der bewilligten Tiere, bedarf einer behördlichen 
Bewilligung. Die Bewilligung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Die 
Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 23 Z 5 richtet sich nach dem jeweiligen 
Standort. 

(3) Die Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen, Varietés und 
ähnlichen Einrichtungen, insbesondere auch die Erhöhung der Zahl der Tiere oder 
die Haltung anderer als der bewilligten Tiere, bedarf einer behördlichen 
Bewilligung. Die Bewilligung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Die 
Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 23 Abs. 2 richtet sich nach dem jeweiligen 
Standort. 

(4) bis (6) ... (4) bis (6) ... 
Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen 

§ 28. (1) bis (4) ... § 28. (1) bis (4) ... 
Tierheime, Tierpensionen, Tierasyle und Gnadenhöfe Tierheime, Tierpensionen, Tierasyle und Gnadenhöfe 

§ 29. (1) bis (4) ... § 29. (1) bis (4) ... 
Entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde 

beschlagnahmte oder abgenommene Tiere 
Entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde 

beschlagnahmte oder abgenommene Tiere 
§ 30. (1) bis (8) ... § 30. (1) bis (8) ... 

Haltung von Tieren im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten oder zur Zucht 
oder zum Verkauf 

Haltung von Tieren im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten oder zur Zucht 
oder zum Verkauf 

§ 31. (1) bis (5) ... § 31. (1) bis (5) ... 
Aufnahme, Weitergabe und Vermittlung von Tieren Aufnahme, Weitergabe und Vermittlung von Tieren 

§ 31a. (1) und (2) ... § 31a. (1) und (2) ... 

198/M
E

 X
X

V
II. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

14 von 25

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  15 von 25 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(3) Wer, ohne eine Haltung in Österreich zu haben, mit Heimtieren in 

Österreich handelt oder solche Tiere aus dem Ausland nach Österreich vermittelt, 
bedarf einer Genehmigung durch die zuständige Behörde gemäß § 23. Diese 
Bewilligung ist zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass 

(3) Wer, ohne eine Haltung in Österreich zu haben, mit Heimtieren in 
Österreich handelt oder solche Tiere aus dem Ausland nach Österreich vermittelt, 
bedarf einer Bewilligung gemäß § 23. Abweichend von § 23 Abs. 1 Z 1 ist für die 
Erteilung der Bewilligung jene Behörde örtlich zuständig, in deren Sprengel das 
Unternehmen seinen Sitz hat, die Tätigkeit ausgeübt wird oder, wenn kein solcher 
Anknüpfungspunkt vorliegt, der Magistrat der Stadt Wien. Die Bewilligung gilt 
für das gesamte Bundesgebiet. Diese Bewilligung ist zu erteilen, wenn 
sichergestellt ist, dass 

 1. Abs. 2 eingehalten wird,  1. Abs. 2 eingehalten wird, 
 2. beim Transport und der Verbringung der Tiere die geltenden Tierschutz- 

und Tierseuchenbestimmungen eingehalten werden und 
 2. beim Transport und der Verbringung der Tiere die geltenden Tierschutz- 

und Tierseuchenbestimmungen eingehalten werden und 
 3. innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Versicherung eine allenfalls 

erforderliche Rückerstattung des Kaufpreises oder der Kosten für eine 
notwendige Behandlung der Tiere sichergestellt wird. 

 3. innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Versicherung eine allenfalls 
erforderliche Rückerstattung des Kaufpreises oder der Kosten für eine 
notwendige Behandlung der Tiere sichergestellt wird. 

Schlachtung oder Tötung Schlachtung oder Tötung 
§ 32. (1) bis (6) ... § 32. (1) bis (6) ... 
 

3. Abschnitt 
 

Besondere Bestimmungen zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2009 

 Leitfäden 
 § 32a. (1) Zur Ausarbeitung von Leitfäden gemäß Art. 13 der 

Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum Zeitpunkt der 
Tötung (ABl. Nr. L 303 vom 18.11.2011 S. 1) sind die Wirtschaftskammer 
Österreich und die Landwirtschaftskammer Österreich berechtigt. 

 (2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat die Leitfäden zu prüfen und im Zuge dessen 
gegebenenfalls zu überarbeiten oder zu ergänzen. Dabei sind der Tierschutzrat 
gemäß § 42 und der Vollzugsbeirat gemäß § 42a zu hören. Die geprüften 
Leitfäden sind. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz der Europäischen Kommission zu übermitteln und auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit zu veröffentlichen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (3) Werden von der Wirtschaftskammer Österreich oder der 

Landwirtschaftskammer Österreich keine Leitfäden vorgelegt, obliegt die 
Ausarbeitung dieser dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz. 

 Kontaktstelle 
 § 32b. (1) Kontaktstelle gemäß Art. 20 Abs. 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1099/2009 ist die Fachstelle für tiergerechte Tierhaltung und Tierschutz. 
 (2) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz sowie die Kontaktstelle gemäß Abs. 1 kann Personen oder 
Institutionen mit der Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten gemäß Art. 20 
der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 beauftragen. 

 Durchführung von Schulungen und Prüfungen und Ausstellung von 
Sachkundenachweisen 

 § 32c. (1) Die Programme für die Schulungen, die Inhalte und die 
Modalitäten der Prüfungen gemäß Art. 21 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) 
Nr. 1099/2009 werden basierend auf Vorschlägen der Wirtschaftskammer 
Österreich und der Landwirtschaftskammer Österreich vom Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung geregelt. 

 (2) Die Organisation und Durchführung von Schulungen und Prüfungen 
gemäß Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 hat durch die 
Wirtschaftskammern und die Landwirtschaftskammern oder durch 
Fortbildungsinstitute dieser Einrichtungen oder durch sonstige in der 
Verordnung gemäß Abs. 6 genannte einschlägige Ausbildungsstätten zu erfolgen. 
Diese haben jeweils eine Liste über die ausgestellten Zeugnisse zu führen. Den 
Behörden sind auf Verlangen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die Liste zu 
gewähren oder die Liste in ihrer Gesamtheit zu übermitteln. 

 (3) Mit dem Zeugnis über die erfolgreiche Absolvierung der Schulung mit 
Abschlussprüfung ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde des Wohnsitzes ein 
Sachkundenachweis gemäß Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 zu 
beantragen. Personen, die eine entsprechende Schulung durch ein Zeugnis 
nachweisen können, aber keinen Wohnsitz in Österreich haben, haben den 
Sachkundenachweis bei der nach dem Ort der Verrichtung ihrer Arbeit örtlich 
zuständigen Behörde zu beantragen. 

 (4) Die Behörden gemäß Abs. 3 stellen die Sachkundenachweise aus. Dabei 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind neben den verpflichtenden Angaben gemäß Art. 21 Abs. 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 folgende personenbezogene Daten anzuführen: 

    1. Vor- und Familienname, 

    2. Geburtsdatum der Inhaberin bzw. des Inhabers, 

    3. Wohnsitzadresse. 

 (5) Die Behörden gemäß Abs. 3 haben jeweils eine Liste über die 
ausgestellten Sachkundenachweise zu führen und diese aktuell zu halten. 

 (6) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über die 
Erlangung von Sachkundenachweisen, die Anrechnung von einschlägigen 
Ausbildungen und die Form der Sachkundenachweise zu regeln. 

 (7) Kopien der Sachkundenachweise des Personals haben in den 
Schlachthöfen aufzuliegen. Der Behörde ist Einsicht zu gewähren. 

 (8) Der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz hat die Kontaktdaten der in Abs. 1 genannten Stellen auf der 
Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz zu veröffentlichen. 

 (9) Bis 8. Dezember 2015 ist die Erlangung eines Sachkundenachweises 
möglich, wenn eine Person mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten 
gemäß § 7 iVm Anhang I der Tierschutz-Schlacht-Verordnung, BGBl. II 
Nr. 488/2004 idF BGBl. II Nr. 31/2006, drei Jahre Berufserfahrung nachweist 
und keine Gründe vorliegen, die gemäß § 32d Abs. 1 einen Entzug bedeuten 
würden. 

 Entzug von Sachkundenachweisen 
 § 32d. (1) Der Sachkundenachweis ist von der Behörde mit Bescheid zu 

entziehen, wenn 
    1. aufgrund von Kontrollen festgestellt wird, dass einer der in Art. 22 

Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 genannten Gründe 
vorliegt und einer Verwarnung durch die zuständige Behörde nicht 
nachgekommen wurde, oder 

    2. die Inhaberin bzw. der Inhaber des Sachkundenachweises wegen 
schwerwiegender Verstöße in Zusammenhang mit einer Tätigkeit im 
Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 oder dieses 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesgesetzes rechtskräftig bestraft wurde, oder 

    3. eine rechtskräftige Bestrafung gemäß § 222 StGB erfolgt ist, oder eine 
Bestrafung gemäß § 222 StGB nur wegen Fehlens der 
Zurechnungsfähigkeit unterblieben oder der Staatsanwalt aufgrund 
diversioneller Maßnahmen gemäß § 198 StPO von der Strafverfolgung 
zurückgetreten ist. 

 (2) In Fällen des Entzuges ist der Sachkundenachweis der Behörde 
unverzüglich abzuliefern. Wird der Sachkundenachweis nicht abgeliefert, so ist er 
gemäß dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 51, zu entziehen. 
Die Behörde, die den Sachkundenachweis entzieht, hat, wenn es sich dabei nicht 
um die Behörde handelt, die diesen ausgestellt hat, dieser unverzüglich 
Mitteilung zu erstatten und den eingezogenen Sachkundenachweis zu übermitteln. 
Die Behörde, die den Sachkundenachweis ausgestellt hat, hat den Entzug des 
Sachkundenachweises unverzüglich in der Liste gemäß § 32c Abs. 5 zu 
vermerken. 

 (3) Die Wiedererlangung ist im Falle eines Entzuges aufgrund von Abs. 1 
Z 1 möglich, wenn durch abermalige positive Absolvierung der Schulung mit 
Prüfung gemäß § 32c Abs. 2 nachgewiesen wird, dass ein Entzugsgrund nach 
Art. 22 Abs. 1 lit. c der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 nicht mehr vorliegt. Im 
Falle eines Entzuges gemäß Abs. 1 Z 2 ist die Wiederholung der Schulung mit 
Prüfung einmal möglich. 

3. Hauptstück 3. Hauptstück 
Vollziehung Vollziehung 

Behörden Behörden 
§ 33. (1) ... § 33. (1) ... 

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
§ 34. (1) und (2) ... § 34. (1) und (2) ... 

Behördliche Überwachung Behördliche Überwachung 
§ 35. (1) ... § 35. (1) ... 
(2) Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen sowie Tierhaltungen gemäß § 25 

Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 sind von der Behörde unter 
(2) Nutztierhaltungen sowie Tierhaltungen gemäß § 25 Abs. 1 zweiter Satz 

und Abs. 4, §§ 26, 27, 29, 31 Abs. 1 und 4, 31a Abs. 1 sind von der Behörde im 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Vornahme einer Risikoanalyse in systematischen Stichproben an Ort und Stelle 
auf die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der darauf 
gegründeten Verwaltungsakte zu kontrollieren, wobei die Kontrollen nach 
Möglichkeit gemeinsam mit sonstigen aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen 
durchzuführenden Kontrollen vorzunehmen sind. 

Register gemäß § 8 Tierseuchengesetz, RGBl. Nr. 177/1909, zu erfassen und 
unter Vornahme einer Risikoanalyse in systematischen Stichproben an Ort und 
Stelle auf die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der darauf 
gegründeten Verwaltungsakte zu kontrollieren, wobei die Kontrollen nach 
Möglichkeit gemeinsam mit sonstigen - aufgrund von Gesetzen oder 
Verordnungen durchzuführenden - Kontrollen vorzunehmen sind. 

(3) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen 
hat, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, durch Verordnung nähere Vorschriften über die Kontrolle, 
insbesondere über die von den Kontrollen erfassten Tierarten und 
Haltungssysteme sowie über die Anzahl der Kontrollen, zu erlassen, um die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten 
Verwaltungsakte zu gewährleisten. Die Durchführung sowie die Ergebnisse der 
Kontrollen landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen sind von der Behörde in das 
elektronische Register gemäß § 8 TSG einzutragen. 

(3) Die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und Frauen 
hat, in Bezug auf landwirtschaftliche Nutztiere im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, durch Verordnung nähere Vorschriften über die Kontrolle, 
insbesondere über die von den Kontrollen erfassten Tierarten und 
Haltungssysteme sowie über die Anzahl der Kontrollen, zu erlassen, um die 
Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten 
Verwaltungsakte zu gewährleisten. Die Durchführung sowie die Ergebnisse der 
Kontrollen gemäß Abs. 2 sind von der Behörde in das elektronische Register 
gemäß § 8 Tierseuchengesetz RGBl. Nr. 177/1909, einzutragen. 

(4) bis (7) ... (4) bis (7) ... 
 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 

 § 35a. Die Behörde ist berechtigt, von Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsdienste (§ 92 Abs. 3 Z 1 Telekommunikationsgesetz 2003, 
BGBl. I Nr. 70/2003) und sonstigen Dienstanbietern (§ 3 Z 2 E-Commerce-
Gesetz, BGBl. I Nr. 152/2001) Auskünfte über Namen, Anschrift und 
Teilnehmernummer eines bestimmten Anschlusses zu verlangen, wenn dies zur 
Erfüllung der ihr nach diesem Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erforderlich 
ist. 

Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln, 
Mitwirkungspflicht 

Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln, 
Mitwirkungspflicht 

§ 36. (1) bis (3) ... § 36. (1) bis (3) ... 
Sofortiger Zwang Sofortiger Zwang 

§ 37. (1) bis (3) ... § 37. (1) bis (3) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

4. Hauptstück 4. Hauptstück 
Straf- und Schlussbestimmungen Straf- und Schlussbestimmungen 

Strafbestimmungen Strafbestimmungen 
§ 38. (1) Wer § 38. (1) Wer gegen die Bestimmungen der im Anhang genannten 

unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union oder gegen die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verstößt, indem er 

 1. einem Tier entgegen § 5 Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere 
Angst zufügt oder 

 1. einem Tier entgegen § 5 Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere 
Angst zufügt oder 

 2. ein Tier entgegen § 6 tötet oder  2. ein Tier entgegen § 6 tötet oder 
 3. an einem Tier entgegen § 7 Eingriffe vornimmt oder  3. an einem Tier entgegen § 7 Eingriffe vornimmt oder 
 4. gegen § 8 verstößt,  4. gegen § 8 verstößt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 7 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 15 000 Euro zu bestrafen. 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe 
bis zu 7 500 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 15 000 Euro zu bestrafen. 

(2) ... (2) ... 
(3) Wer außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 gegen §§ 5, 7, 8a, 9, 11 bis 32, 

36 Abs. 2 oder 39 oder gegen auf diese Bestimmungen gegründete 
Verwaltungsakte verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 3 750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 
7 500 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 gegen §§ 5, 7, 8a, 9, 11 bis 32, 
32c, 32d, 36 Abs. 2 oder 39 oder gegen auf diese Bestimmungen gegründete 
Verwaltungsakte oder gegen eine Bestimmung der in der Anlage genannten 
unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union verstößt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 
3 750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7 500 Euro zu bestrafen. 

(4) Nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es duldet, dass 
eine seiner Aufsicht oder Erziehung unterstehende nicht deliktsfähige Person 
diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen oder den in Bescheiden enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, 
obwohl er die Tat hätte verhindern können. 

(4) Nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es duldet, dass 
eine seiner Aufsicht oder Erziehung unterstehende nicht deliktsfähige Person bzw. 
eine seiner Aufsicht und Weisung unterstehende Person den im Anhang 
genannten unmittelbar anwendbaren Rechtsakten der Europäischen Union, 
diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnungen oder den in Bescheiden enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, 
obwohl er die Tat hätte verhindern können. 

(5) ... (5) ... 
 (5a) Strafbar nach § 38 Abs. 3 ist auch, wer mittels im Ausland gesetzter 

Aktivitäten im Internet Tiere in Österreich anbietet und dadurch gegen § 8a 
Abs. 2 verstößt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, sofern sie 

nicht nach § 21 Abs. 1a des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991, 
vorgeht, ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe abzusehen, 
wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der 
Übertretung für das Wohlbefinden der gehaltenen Tiere unbedeutend sind. Die 
Behörde hat den Beschuldigten unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines 
Verhaltens mit Bescheid zu ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den 
Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen gleicher Art abzuhalten. 
Unter den in diesem Absatz angeführten Voraussetzungen können die 
Kontrollorgane gemäß § 35 von der Erstattung einer Anzeige, erforderlichenfalls 
nach Herstellung des rechtmäßigen Zustandes durch den Beanstandeten, absehen; 
sie haben den Täter in solchen Fällen in geeigneter Weise auf die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu machen. 

(6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, sofern sie 
nicht nach § 45 Abs. 1 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52/1991, 
vorgeht, ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe abzusehen, 
wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der 
Übertretung für das Wohlbefinden der gehaltenen Tiere unbedeutend sind. Die 
Behörde hat den Beschuldigten unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines 
Verhaltens mit Bescheid zu ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den 
Beschuldigten von weiteren strafbaren Handlungen gleicher Art abzuhalten. 
Unter den in diesem Absatz angeführten Voraussetzungen können die 
Kontrollorgane gemäß § 35 von der Erstattung einer Anzeige, erforderlichenfalls 
nach Herstellung des rechtmäßigen Zustandes durch den Beanstandeten, absehen; 
sie haben den Täter in solchen Fällen in geeigneter Weise auf die 
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu machen. 

(7) ... (7) ... 
(8) Abweichend von § 31 Abs. 2 erster Satz Verwaltungsstrafgesetz 1991 – 

VStG beträgt die Verjährungsfrist bei Verwaltungsübertretungen nach diesem 
Bundesgesetz ein Jahr. 

 

Verbot der Tierhaltung Verbot der Tierhaltung 
§ 39. (1) Die Behörde kann einer Person, die vom Gericht wegen 

Tierquälerei wenigstens einmal oder von der Verwaltungsbehörde wegen 
Verstoßes gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 mehr als einmal rechtskräftig bestraft 
wurde, die Haltung von Tieren aller oder bestimmter Arten für einen bestimmten 
Zeitraum oder auf Dauer verbieten, soweit dies mit Rücksicht auf das bisherige 
Verhalten der betreffenden Person erforderlich ist, damit eine Tierquälerei oder 
ein Verstoß gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 in Zukunft voraussichtlich verhindert 
wird. Dies gilt in gleicher Weise, wenn die Bestrafung nur wegen Fehlens der 
Zurechnungsfähigkeit unterblieben oder die Staatsanwaltschaft auf Grund 
diversioneller Maßnahmen (§ 198 StPO) von der Strafverfolgung zurückgetreten 
ist. 

§ 39. (1) Die Behörde kann einer Person, die vom Gericht wegen 
Tierquälerei wenigstens einmal oder von der Verwaltungsbehörde wegen 
Verstoßes gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 mehr als einmal rechtskräftig bestraft 
wurde, die Haltung und Betreuung von Tieren aller oder bestimmter Arten für 
einen bestimmten Zeitraum oder auf Dauer verbieten, soweit dies mit Rücksicht 
auf das bisherige Verhalten der betreffenden Person erforderlich ist, damit eine 
Tierquälerei oder ein Verstoß gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 in Zukunft 
voraussichtlich verhindert wird. Dies gilt in gleicher Weise, wenn die Bestrafung 
nur wegen Fehlens der Zurechnungsfähigkeit unterblieben oder die 
Staatsanwaltschaft auf Grund diversioneller Maßnahmen (§ 198 StPO) von der 
Strafverfolgung zurückgetreten ist. 

(2) ... (2) ... 
(3) Wird ein Tier entgegen einem Verbot nach Abs. 1 gehalten, so hat es die 

Behörde ohne vorausgegangenes Verfahren unverzüglich abzunehmen und für 
seine vorläufige Verwahrung und Betreuung zu sorgen. Diese Tiere unterliegen 
dem Verfall im Sinne des § 17 VStG. 

(3) Wird ein Tier entgegen einem Verbot nach Abs. 1 oder § 25 Abs. 3 Z 2 
gehalten oder betreut, so hat es die Behörde ohne vorausgegangenes Verfahren 
unverzüglich abzunehmen und für seine vorläufige Verwahrung und Betreuung 
zu sorgen. Diese Tiere unterliegen dem Verfall im Sinne des § 17 VStG. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) und (5) ... (4) und (5) ... 

Verfall Verfall 
§ 40. (1) Unbeschadet der §§ 37 Abs. 3 letzter Satz und § 39 Abs. 3 

unterliegen Gegenstände, die zur Übertretung dieses Bundesgesetzes oder einer 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung verwendet wurden, und 
Tiere, auf die sich das strafbare Verhalten bezogen hat, dem Verfall im Sinne des 
§ 17 VStG, wenn zu erwarten ist, dass der Täter sein strafbares Verhalten 
fortsetzen oder wiederholen wird. 

§ 40. (1) Unbeschadet der §§ 37 Abs. 3 letzter Satz und § 39 Abs. 3 
unterliegen Gegenstände, die zur Übertretung der im Anhang genannten 
unmittelbar anwendbaren Rechtsakte der Europäischen Union oder dieses 
Bundesgesetzes oder einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen 
Verordnung verwendet wurden, und Tiere, auf die sich das strafbare Verhalten 
bezogen hat, dem Verfall im Sinne des § 17 VStG, wenn zu erwarten ist, dass der 
Täter sein strafbares Verhalten fortsetzen oder wiederholen wird. 

(2) und (3) ... (2) und (3) ... 
Tierschutzombudsperson Tierschutzombudsperson 

§ 41. (1) bis (3) ... § 41. (1) bis (3) ... 
(4) Die Tierschutzombudsperson hat in Verwaltungsverfahren einschließlich 

Verwaltungsstrafverfahren nach diesem Bundesgesetz Parteistellung. Sie ist 
berechtigt, in alle Verfahrensakten Einsicht zu nehmen sowie alle einschlägigen 
Auskünfte zu verlangen. Die Behörden haben die Tierschutzombudspersonen bei 
der Ausübung ihres Amtes zu unterstützen. Diese Unterstützung kann entweder 
durch eine eigens eingerichtete juristische Stelle in der Tierschutzombudsstelle 
erfolgen, oder die Tierschutzombudsperson kann im erforderlichen Umfang auf 
die rechtliche Expertise der Landesverwaltung zugreifen. 

(4) Die Tierschutzombudsperson hat in Verwaltungsverfahren und 
verwaltungsgerichtlichen Verfahren einschließlich Verwaltungsstrafverfahren 
nach diesem Bundesgesetz sowie nach dem Tiertransportgesetz 2007, BGBl. I 
Nr. 54/2007, Parteistellung. Sie ist berechtigt, in alle Verfahrensakten Einsicht zu 
nehmen sowie alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Die Behörden haben 
die Tierschutzombudspersonen bei der Ausübung ihres Amtes zu unterstützen. 
Diese Unterstützung kann entweder durch eine eigens eingerichtete juristische 
Stelle in der Tierschutzombudsstelle erfolgen, oder die Tierschutzombudsperson 
kann im erforderlichen Umfang auf die rechtliche Expertise der 
Landesverwaltung zugreifen. 

(5) Der Tierschutzombudsperson wird das Recht eingeräumt, Rechtsmittel 
gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes zu ergreifen, 
einschließlich Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes sowie Revision 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben und die Einhaltung 
tierschutzrechtlicher Vorschriften sowie die Interessen des Tierschutzes (Abs. 3) 
geltend zu machen. 

(5) Der Tierschutzombudsperson wird das Recht eingeräumt, Rechtsmittel 
gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes sowie des 
Tiertransportgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 54/2007, zu ergreifen, einschließlich 
Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Landes sowie Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof zu erheben und die Einhaltung tierschutzrechtlicher 
Vorschriften sowie die Interessen des Tierschutzes (Abs. 3) geltend zu machen. 

(6) bis (12) ... (6) bis (12) ... 
Tierschutzkommission, Tierschutzarbeitsplan und Tierschutzbericht Tierschutzkommission, Tierschutzarbeitsplan und Tierschutzbericht 
§ 41a. (1) bis (9) ... § 41a. (1) bis (9) ... 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Tierschutzrat Tierschutzrat 

§ 42. (1) bis (9) ... § 42. (1) bis (9) ... 
Vollzugsbeirat Vollzugsbeirat 

§ 42a. (1) bis (7) ... § 42a. (1) bis (7) ... 
Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen 

§ 43. (1) und (2) ... § 43. (1) und (2) ... 
In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen 

§ 44. (1) bis (28) ... § 44. (1) bis (28) ... 
. (29) Bis zum 31.12.2026 ist vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz und von der Bundesministerin für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus ein Projekt hinsichtlich der Evaluierung der 
Haltungssysteme im Bereich der Buchten und Bodengestaltung bei der Haltung 
von Schweinen durchzuführen. Dieses Projekt hat die Anforderungen zur 
Strukturierung und Ausgestaltung der Buchten, sowie der Böden als Alternative 
zu den bestehenden unstrukturierten Beton-Vollspaltenböden im Sinne des 
Tierwohls zu entwickeln. Insbesonders ist die Beschaffenheit des Bodens, sowie 
die Perforationsdichte und der Einsatz von Beschäftigungsmaterial zu 
untersuchen. Zusätzlich sind an Hand der angeführten Parameter auch 
Haltungssysteme von, an bestehenden Qualitätsprogrammen teilnehmenden, 
Schweinemastbetrieben zu evaluieren. Darüber hinaus sind die ökonomischen, 
arbeitstechnischen und ökologischen Auswirkungen dieser Haltungssysteme unter 
Berücksichtigung des Verbots des routinemäßigen Schwanzkupierens zu 
bewerten. Die auf Grund des Projekts als geeignet anzusehenden Anforderungen 
an Buchten, Böden und deren Ausgestaltung sind von den Auftraggebern des 
Projekts der gemäß § 18 Abs. 6 eingerichteten Fachstelle vorzulegen und von 
dieser zu begutachten. 

 (30) Im Bericht gemäß § 7 Landwirtschaftsgesetz 1992 (Grüner Bericht), 
BGBl. Nr. 375/1992, ist in einem gesonderten Kapitel über den Fortschritt 
hinsichtlich der Weiterentwicklung der Stallbausysteme und der 
Fördermaßnahmen im Schweinebereich mit den Schwerpunkten Tierwohl, 
Wirtschaftlichkeit, Nationale Selbstversorgung sowie einem Vergleich zu anderen 
europäischen Standards alle zwei Jahre darzustellen. Mit diesem Kapitel soll die 
soziale, ökologische und wirtschaftliche Auswirkung des langfristigen Ausstiegs 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
aus der Haltung von Mastschweinen in unstrukturierten Buchten mit Beton-
Vollspaltenböden transparent gemacht werden. 

 (31) Das Inhaltsverzeichnis, § 1, § 3a samt Überschrift, § 5 Abs. 2 Z 1, 
§ 6 Abs. 2a bis 2c, § 7 Abs. 1, § 8 samt Überschrift, § 8a Abs. 2, § 12 Abs. 1, 
§ 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1a, § 16 Abs. 5, § 18 Abs. 2b, § 24a Abs. 8, § 25 Abs. 1, 
§ 27 Abs. 3, § 31a Abs. 3, der 3. Abschnitt des 2. Hauptstückes samt Überschrift, 
§ 32a samt Überschrift, § 32b samt Überschrift, § 32c samt Überschrift, § 32d 
samt Überschrift, § 35 Abs. 2 und 3, § 35a samt Überschrift, § 38 Abs. 1, 3 4, 5a 
und 6, § 39 Abs. 1 und 3, § 40 Abs. 1, § 41 Abs. 4 und 5, § 48 Z 3, die Anlage 
sowie der Entfall des § 38 Abs. 8 in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2022 treten mit 
x.x.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bundesgesetz zur Durchführung 
unmittelbar anwendbarer unionsrechtlicher Bestimmungen auf dem Gebiet des 
Tierschutzes, BGBl. I Nr. 47/2013, idF BGBl. I Nr. 37/2018, außer Kraft. 

 (32) § 16 Abs. 4 in der Fassung BGBl. I Nr. xx/2022 tritt mit 1.1.2030 in 
Kraft, gleichzeitig tritt § 16 Abs. 4a außer Kraft. 

Vorbereitung der Vollziehung Vorbereitung der Vollziehung 
§ 45. ... § 45. ... 

Umsetzungshinweis Umsetzungshinweis 
§ 46. ... § 46. ... 

Notifikation Notifikation 
§ 47. ... § 47. ... 

Vollziehungsklausel Vollziehungsklausel 
§ 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind § 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 

 1. hinsichtlich des § 18 Abs. 3 Z 1 lit. b die Bundesregierung,  1. hinsichtlich des § 18 Abs. 3 Z 1 lit. b die Bundesregierung, 
 2. hinsichtlich des § 34 die Bundesministerin/der Bundesminister für 

Inneres, 
 2. hinsichtlich des § 34 die Bundesministerin/der Bundesminister für 

Inneres, 
 3. hinsichtlich des § 39 Abs. 4 die Bundesministerin/der Bundesminister für 

Justiz, 
 3. hinsichtlich des § 39 Abs. 4 die Bundesministerin/der Bundesminister für 

Justiz, 
  3a. hinsichtlich des § 44 Abs. 30 die Bundesministerin für Landwirtschaft, 

Regionen und Tourismus im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 

 4. hinsichtlich der §§ 43 bis 45 der gemäß Z 2, 3 und 5 jeweils zuständige  4. hinsichtlich der §§ 43 bis 45 der gemäß Z 2, 3 und 5 jeweils zuständige 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Bundesminister, Bundesminister, 

 5. im Übrigen die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen, und zwar 

 5. im Übrigen die Bundesministerin/der Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen, und zwar 

 a) hinsichtlich des § 5 Abs. 3 Z 4 und Abs. 4 Z 2 im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin/dem Bundesminister für Inneres und der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

 a) hinsichtlich des § 5 Abs. 3 Z 4 und Abs. 4 Z 2 im Einvernehmen mit 
der Bundesministerin/dem Bundesminister für Inneres und der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Landesverteidigung, 

 b) hinsichtlich des § 31 im Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sowie 

 b) hinsichtlich des § 31 im Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit sowie 

 c) hinsichtlich des § 24 Abs. 1 Z 1 sowie in Bezug auf 
landwirtschaftliche Nutztiere hinsichtlich der §§ 1 bis 23, 32 Abs. 4 
Z 6, 33 und 35 bis 40 im Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, 

 c) hinsichtlich des § 24 Abs. 1 Z 1 sowie in Bezug auf 
landwirtschaftliche Nutztiere hinsichtlich der §§ 1 bis 23, 32 Abs. 4 
Z 6, 33 und 35 bis 40 im Einvernehmen mit der Bundesministerin/dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, 

 d) hinsichtlich des § 42 Abs. 4 im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Justiz, 

 d) hinsichtlich des § 42 Abs. 4 im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin/dem Bundesminister für Justiz, 

betraut. betraut. 

 Anlage 
    1. Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 über den Schutz von Tieren zum 

Zeitpunkt der Tötung (ABl. Nr. L 303 vom 18.11.2011 S. 1); 
    2. Verordnung (EU) 2017/625 über amtliche Kontrollen (ABl. Nr. L 95 vom 

7. April 2017 S. 1) soweit diese den Tierschutz in Verbindung mit der 
Haltung von Tieren sowie dem Schlachten und dem Töten von Tieren 
betrifft. 
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